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57/62. Maßnahmen zur Bestätigung der Verbindlichkeit 
des Genfer Protokolls von 1925 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu diesem 
Thema, insbesondere die Resolution 55/33 J vom 20. Novem-
ber 2000, 

 entschlossen, ihr Handeln auf die Erzielung wirksamer Fort-
schritte bei der allgemeinen und vollständigen Abrüstung unter 
strenger und wirksamer internationaler Kontrolle auszurichten, 

 unter Hinweis darauf, dass die internationale Gemeinschaft 
bereits seit langem entschlossen ist, zu einem wirksamen Ver-
bot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes 
chemischer und biologischer Waffen zu gelangen, sowie darauf, 
dass sie Maßnahmen zur Bestätigung der Verbindlichkeit des 
am 17. Juni 1925 in Genf unterzeichneten Protokolls über das 
Verbot der Verwendung von erstickenden, giftigen oder ähn-
lichen Gasen sowie von bakteriologischen Mitteln im Kriege65 
kontinuierlich unterstützt, wie dies aus zahlreichen früheren, im 
Konsens verabschiedeten Resolutionen hervorgeht, 

 hervorhebend, dass es geboten ist, die internationalen Span-
nungen abzubauen und das Vertrauen zwischen den Staaten zu 
stärken, 

 erfreut über die Initiativen einiger Vertragsstaaten, ihre Vor-
behalte zu dem Genfer Protokoll von 1925 zurückzuziehen, 

 1. nimmt Kenntnis von der Mitteilung des Generalsekre-
tärs66; 

 2. erneuert ihren Aufruf an alle Staaten, die Grundsätze 
und Ziele des am 17. Juni 1925 in Genf unterzeichneten Proto-
kolls über das Verbot der Verwendung von erstickenden, gifti-
gen oder ähnlichen Gasen sowie von bakteriologischen Mitteln 
im Kriege65 strikt zu befolgen, und erklärt erneut, dass die Ach-
tung seiner Bestimmungen von entscheidender Notwendigkeit 
ist; 

 3. fordert diejenigen Staaten, die noch immer Vorbehalte 
zu dem Genfer Protokoll von 1925 geltend machen, auf, sie zu-
rückzuziehen; 

 4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

RESOLUTION 57/63 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 105 Stimmen bei 12 Gegenstimmen und 44 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/510, Ziffer 90)67.  

 
65 Völkerbund, Treaty Series, Vol. XCIV (1929), Nr. 2138. 
66 A/57/96. 
67 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Südafrika (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen Länder sind). 

 Dafür: Ägypten, Algerien, Angola, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bah-
rain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasili-
en, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte  
d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominikanische Republik, Dschibuti, 
Ecuador, El Salvador, Eritrea, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guyana, 
Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, 
Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolum-
bien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Le-
sotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, 
Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Myanmar, 
Nepal, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Para-
guay, Peru, Philippinen, Ruanda, Russische Föderation, Sambia, São Tomé und 
Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka, 
St. Lucia, Südafrika, Sudan, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschiki-
stan, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Uganda, Uruguay, Usbeki-
stan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, 
Vietnam. 

 Dagegen: Bulgarien, Deutschland, Israel, Italien, Lettland, Mikronesien (Föde-
rierte Staaten von), Portugal, Rumänien, Spanien, Türkei, Vereinigtes Königreich 
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika. 

 Enthaltungen: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Australien, Belgien, 
Bosnien und Herzegowina, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Est-
land, Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Japan, 
Jugoslawien, Kanada, Kroatien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mona-
co, Nauru, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Republik 
Korea, Republik Moldau, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slo-
wenien, St. Vincent und die Grenadinen, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, 
Zypern. 

57/63. Förderung des Multilateralismus auf dem Gebiet 
der Abrüstung und der Nichtverbreitung 

 Die Generalversammlung, 

 entschlossen, die strikte Achtung der in der Charta der Ver-
einten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze zu fördern, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 56/24 T vom 29. No-
vember 2001 über multilaterale Zusammenarbeit auf dem Ge-
biet der Abrüstung und Nichtverbreitung und weltweite An-
strengungen zur Bekämpfung des Terrorismus sowie auf weite-
re einschlägige Resolutionen, 

 sowie unter Hinweis auf das von den Vereinten Nationen 
verfolgte und in der Charta verankerte Ziel, den Weltfrieden 
und die internationale Sicherheit zu wahren und zu diesem 
Zweck wirksame Kollektivmaßnahmen zu treffen, um Bedro-
hungen des Friedens zu verhüten und zu beseitigen, Angriffs-
handlungen und andere Friedensbrüche zu unterdrücken und in-
ternationale Streitigkeiten oder Situationen, die zu einem Frie-
densbruch führen könnten, durch friedliche Mittel nach den 
Grundsätzen der Gerechtigkeit und des Völkerrechts zu berei-
nigen oder beizulegen, 

 ferner unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der 
Vereinten Nationen68, in der es unter anderem heißt, dass die 
Verantwortung für die Gestaltung der weltweiten wirtschaftli-
chen und sozialen Entwicklung und die Bewältigung von Be-

 
68 Siehe Resolution 55/2. 



 II. Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses 

 

158 

drohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
von allen Nationen der Welt gemeinsam getragen und multila-
teral wahrgenommen werden muss, und dass die Vereinten Na-
tionen als universellste und repräsentativste Organisation der 
Welt die zentrale Rolle dabei spielen müssen, 

 davon überzeugt, dass im Zeitalter der Globalisierung und 
vor dem Hintergrund der Informationsrevolution die Probleme 
der Rüstungsregelung, der Nichtverbreitung und der Abrüstung 
mehr denn je ein Anliegen aller Länder der Welt sind, die auf 
die eine oder andere Weise von diesen Problemen betroffen 
sind und daher die Möglichkeit haben sollten, an den zu ihrer 
Bewältigung geführten Verhandlungen teilzunehmen, 

 eingedenk des Bestehens eines breiten Gefüges von Abrü-
stungs- und Rüstungsregelungsübereinkommen, die aus nicht-
diskriminierenden multilateralen Verhandlungen unter Betei-
ligung einer hohen Zahl von Ländern, ungeachtet ihrer Größe 
und Machtstellung, hervorgegangen sind, 

 sich dessen bewusst, dass auf dem Gebiet der Rüstungsrege-
lung, der Nichtverbreitung und der Abrüstung weitere Fort-
schritte auf der Grundlage universeller, multilateraler, nichtdis-
kriminierender Verhandlungen mit dem Ziel der allgemeinen 
und vollständigen Abrüstung unter strenger internationaler 
Kontrolle erreicht werden müssen, 

 anerkennend, dass die bilateralen, plurilateralen und multi-
lateralen Abrüstungsverhandlungen einander ergänzen, 

 sowie anerkennend, dass die Verbreitung und die Entwick-
lung von Massenvernichtungswaffen, einschließlich Kernwaf-
fen, zu den unmittelbarsten Bedrohungen des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit gehören, gegen die mit höchster 
Priorität vorgegangen werden muss, 

 in der Erwägung, dass die multilateralen Abrüstungsüber-
einkünfte den Vertragsstaaten Mechanismen für Konsultationen 
und Zusammenarbeit bei der Lösung aller Probleme bieten, die 
im Zusammenhang mit den Zielen dieser Übereinkünfte oder 
bei der Anwendung ihrer Bestimmungen auftreten können, und 
dass diese Konsultationen und diese Zusammenarbeit auch auf 
dem Weg geeigneter internationaler Verfahren im Rahmen der 
Vereinten Nationen und im Einklang mit der Charta erfolgen 
können, 

 betonend, dass internationale Zusammenarbeit, friedliche 
Beilegung von Streitigkeiten, Dialog und vertrauensbildende 
Maßnahmen wesentlich zur Schaffung freundschaftlicher multi-
lateraler und bilateraler Beziehungen zwischen den Völkern 
und Nationen beitragen würden, 

 besorgt über die kontinuierliche Aushöhlung des Multilate-
ralismus auf dem Gebiet der Rüstungsregelung, der Nichtver-
breitung und der Abrüstung, und anerkennend, dass der Welt-
frieden und die internationale Sicherheit gefährdet und das Ver-
trauen in das internationale Sicherheitssystem sowie die Grund-
festen der Vereinten Nationen selbst erschüttert werden, wenn 

Mitgliedstaaten einseitige Maßnahmen zur Lösung ihrer Si-
cherheitsprobleme ergreifen, 

 in Bekräftigung der absoluten Validität der multilateralen 
Diplomatie auf dem Gebiet der Abrüstung, und entschlossen, 
den Multilateralismus als unverzichtbares Mittel für den Aus-
bau der Rüstungsregelungs- und Abrüstungsverhandlungen zu 
fördern, 

 1. bekräftigt den Multilateralismus als Kernprinzip der 
Verhandlungen auf dem Gebiet der Abrüstung und Nichtver-
breitung, mit dem Ziel, die universellen Normen zu erhalten 
und zu stärken und ihren Geltungsbereich auszudehnen; 

 2. bekräftigt außerdem den Multilateralismus als Kern-
prinzip für die Lösung von Abrüstungs- und Nichtverbreitungs-
problemen; 

 3. fordert mit Nachdruck die nichtdiskriminierende Teil-
habe aller interessierten Staaten an den multilateralen Ver-
handlungen über Rüstungsregelung, Nichtverbreitung und Ab-
rüstung;  

 4. unterstreicht, wie wichtig die Erhaltung der bestehen-
den Übereinkünfte über Rüstungsregelung und Abrüstung ist, in 
denen die Ergebnisse der internationalen Zusammenarbeit und 
der multilateralen Verhandlungen zur Bewältigung der Her-
ausforderungen, denen sich die Menschheit gegenübersieht, 
zum Ausdruck kommen;  

 5. fordert abermals alle Mitgliedstaaten auf, ihre indivi-
duellen und gemeinschaftlichen Verpflichtungen zur multilate-
ralen Zusammenarbeit als wichtiges Mittel der Verfolgung und 
Verwirklichung ihrer gemeinsamen Ziele auf dem Gebiet der 
Abrüstung und der Nichtverbreitung zu erneuern und zu erfül-
len; 

 6. ersucht die Vertragsstaaten der einschlägigen Rechts-
instrumente betreffend Massenvernichtungswaffen, einander zu 
konsultieren und zusammenzuarbeiten, um ihre Besorgnisse in 
Bezug auf Fälle der Nichteinhaltung sowie auf die Durchfüh-
rung auszuräumen, im Einklang mit den in den genannten 
Rechtsinstrumenten festgelegten Verfahren, und zur Ausräu-
mung ihrer Besorgnisse weder einseitige Maßnahmen zu ergrei-
fen oder ihr Ergreifen anzudrohen noch sich gegenseitig unve-
rifiziert der Nichteinhaltung zu beschuldigen;  

 7. ersucht den Generalsekretär, die Auffassungen der 
Mitgliedstaaten zur Frage der Förderung des Multilateralismus 
auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtverbreitung einzu-
holen und der Generalversammlung auf ihrer achtundfünfzig-
sten Tagung einen Bericht vorzulegen; 

 8. beschließt, den Punkt "Förderung des Multilateralis-
mus auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtverbreitung" 
in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundfünfzigsten Ta-
gung aufzunehmen. 




